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ENTSCHULDIGUNGEN 
Name  Klasse  

Schuljahr 20__ / __ Seite  

       

Tag bzw. 
Zeitraum der 
Abwesenheit 

Anzahl d. 
versäumten 

Stunden 
Begründung 

Datum d. 
Ent-

schuldigung 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

Kenntnis-
nahme 
durch 

den KV 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Eine Stunde gilt nur dann als entschuldigt, wenn das von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Absenzblatt rechtzeitig 
dem Klassenvorstand/der Klassenvorständin vorgelegt wird. Die maximale Frist für die Vorlage beträgt sieben Tage nach der 
jeweiligen Schulwoche. Die Absenzliste ist am Ende des Schuljahres dem Klassenvorstand zu geben. Bei Verlust sind die 
versäumten Unterrichtsstunden des ganzen Schuljahres aus dem Klassenbuch nachzutragen. Gemäß § 45 Abs.3 SCHUG ist der 
Klassenvorstand/die Klassenvorständin oder die Schulleitung von jeder Verhinderung ohne Aufschub mündlich oder schriftlich 
zu benachrichtigen (Anrufbeantworter: 07242/47428 - 30,  E-Mail: sekretariat@wrgorg.at). 
Facharzttermine sollen außerhalb der Schulzeit fixiert werden. 


